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REGENSBURG

StadtRegensburg,Postfach110643,93019 Regensburg Umweltamt

█████▏ Sachbearbeitung ███▏████▏
█ Hausanschrift █████████████████▏████▏█████████▏

█████████████ Zimmernummer █████
██ ██████ Telefon █████████████
█████ ████████ Telefax █████████████

E-Mail ██████████████████████████████████████

Öffnungszeiten ████ ██ ██████ ████████
Do. 08.30 — 13.00 und 15.00 - 17.30 Uhr

Fr.08.30 — 12.00 Uhr

IhrZeichen IhreNachrichtvom ██████████████████▏██████▏ Regensburg,

█████████████ 26.06.2019

IhreAnfrage vom 06.03.2019

████ ███████ ███ █████

IhreAnfrage, die Sie unter dem Betreff„Anweisungen bzgl.Anfragen zum LFBG [gemeint

dürftedas Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuch-LFGB- sein]‘an uns gerichtethaben,

haben wir erhalten.IhrerEmailadresse istzu entnehmen, dass die Anfrage im Rahmen der

Aktion„Topf Secret‘von foodwatch und FragDenStaatgestelltwurde.

Zuerst möchten wir Sie darauf hinweisen,dass es sich bei IhrerAnfrage nichtum einen An-

tragauf Zugang zu Informationennach $ 2 Abs. 1 VIG handelt,da keine der Nrn. 1 bis7 ein-
schlägigist.Sie kritisiertenmittlerweilemehrfach, dass unsererseitseine gesetzlichvorge-
schriebene Fristüberschrittenwurde. Aus welcher Gesetzesgrundlagesich diese Fristergibt,
wird nichtaufgeführt.Vermutlich beziehen Sie sichauf $ 5 Abs. 2 VIG. Da es sich wie eben
dargelegtaber nicht um einen Antrag nach 82 VIG handelt,istdiese Vorschriftnichtein-
schlägig.Eine gesetzlicheFristsetzungzur Bearbeitung IhrerAnfrageliegt mithinnichtvor.

Eingehende Bürgeranfragenund Anträge werden unsererseitsder ReihenfolgeIhresEin-
gangs nach bearbeitet.Da uns, wie Ihnen sicherlichbekanntist, durch die Online-Plattform
„Topf Secret“ im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblicherMehraufwand entstandenist,
nimmt dieBearbeitungderzeitleiderdeutlichmehr ZeitinAnspruch.Diesbittenwirzu ent-
schuldigen.

Nach Prüfung IhrerAnfrage erhaltenSie die Informationenin einem gesonderten Schreiben,

sofernwiruns fürdieInformationsgewährung entscheiden.


